
Stadt Straubing 
Bauordnung 
Theresienplatz 2 
94315 Straubing 
 

 

Übereinstimmung der Bauausführung 
mit dem Brandschutznachweis 

nur erforderlich bei Bauvorhaben der 
Gebäudeklasse 4 

 
1. Bauherr 

Name, Vorname / Firma Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

 

2. Vorhaben 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens Aktenzeichen 

 

3. Baugrundstück 

Gemeinde Gemeindeteil 

Straße, Hausnummer 

Gemarkung Flur-Nr. 

 

4. Ersteller/in der Übereinstimmungsbestätigung  

Name, Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Nachweis der Bauvorlageberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 3 BayBO 
Die erfoderlichen Kenntnisse für der Erstellung von Brandschutzmachweisen für Gebäudeklasse 4 wurden durch den Listeneintag bestätigt bei: 

 

 Bayer. Architektenkammer  Bayer. Ingenieurkammer Bau 

 

 Der Nachweissteller ist Prüfsachverständiger für Brandschutz 
 

5. Brandschutznachweis 

Brandschutznachweis erstellt von: Name, Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Erstellungsdatum Nummer 

 

Hiermit wird die mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung nach Art. 77 Abs. 
2 Bayer. Bauordnung bestätigt 

Ort, Datum Unterschrift des Nachweisstellers 

 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):

Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Stadt Straubing, Amt für Bauordnung, Theresienplatz 2, 94315 
Straubing. Die Daten werden erhoben, um feststellen zu können, ob die Bauausführung mit dem Brandschutznachweis 
übereinstimmt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Bayer. 
Datenschutzgesetz (BayDSG) in Verbindung mit dem anzuwenden-den Fachgesetz. Weitergehende Informationen über 
die Verarbeitung Ihrer Daten und Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter 
https://www.straubing.de/media/www.straubing.de/org/med_1753/4524_datenschutz_bauordnung.pdf abrufen.
Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter.

 

Hinweis: Dieses Formular kann verwendet werden für die notwendige Bestätigung der übereinstimmenden Bauausfüh-
rung mit dem Brandschutznachweis (erforderlich bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 – ausgenommen Sonder-
bauten, sowie Mittel- und Großgaragen -) 

 Mit dieser Bestätigung gelten die jeweiligen bauaufsichtlichen Anforderungen als eingehalten. 

https://www.straubing.de/rathaus-verwaltung/verwaltungsgliederung/aemter-und-dienststellen/69.Aemter-und-Dienststellen.html?catID=1663
https://www.straubing.de/rathaus-verwaltung/verwaltungsgliederung/aemter-und-dienststellen/69.Aemter-und-Dienststellen.html?catID=1663

